
Kurzinformation Rechtsänderung (KIR) Nr. 91 

Neuregelung des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) 
vom 16. Juni 1994 zuletzt geändert am 27.03.2020

(BGBl. I Nr. 14 S. 575)

1. Allgemeines 

Der Deutsche Bundestag hat am 27. März 2020 das „Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer 
Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus 
SARS-CoV-2 (Sozialschutz-Paket)“ beschlossen, das u.a. auch eine Neuregelung des Arbeitszeit-
gesetzes vorsieht. 

Mit dieser Neuregelung wird befristet eine Verordnungsermächtigung in das Gesetz eingefügt, um 
durch Rechtsverordnung in außergewöhnlichen Notfällen mit bundesweiten Auswirkungen, ins-
besondere in epidemischen Lagen von nationaler Tragweite nach § 5 Absatz 1 des Infektions-
schutzgesetzes, Ausnahmen vom Arbeitszeitgesetz erlassen zu können.  

Die Regelung soll dazu beitragen, im Notfall die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung, des Gesundheitswesens und der pflegerischen Versorgung, der Daseinsvorsorge sowie die 
Versorgung der Bevölkerung mit existenziellen Gütern sicherzustellen. 

2. Änderung im ArbZG (Artikel 8) 

Mit Artikel 8 des o.a. Gesetzes wird dem § 14 des Arbeitszeitgesetzes vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 
1170, 1171), das zuletzt durch Artikel 12a des Gesetzes vom 11. November 2016 (BGBl. I S. 2500) 
geändert worden ist, folgender Absatz 4 angefügt: 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Gesundheit ohne Zustimmung des Bundesrates in außergewöhnlichen 
Notfällen mit bundesweiten Auswirkungen, insbesondere in epidemischen Lagen von nationaler 
Tragweite nach § 5 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes, für Tätigkeiten der Arbeitnehmer für einen 
befristeten Zeitraum Ausnahmen zulassen, die über die in diesem Gesetz und in den auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen sowie in Tarifverträgen vorgesehenen Ausnahmen 
hinausgehen.  
Diese Tätigkeiten müssen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, des 
Gesundheitswesens und der pflegerischen Versorgung, der Daseinsvorsorge oder zur Versorgung der 
Bevölkerung mit existenziellen Gütern notwendig sein. In der Rechtsverordnung sind die notwendigen 
Bedingungen zum Schutz der in Satz 1 genannten Arbeitnehmer zu bestimmen. 

3. Inkraftreten  

Die Regelungen des § 14 Absatz 4 des Arbeitszeitgesetzes trat am Tag nach der Verkündung in Kraft 
und tritt ab dem 1. Januar 2021 wieder außer Kraft.  

Stand: 04/2020 


